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Bekanntmachung der Offenlegung des Vorentwurfs der
„2. Änderung des Bebauungsplanes II-1/92 -

Steinbergsiedlung“ im OT Zeesen
zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit

Stadt Königs Wusterhausen
Der Bürgermeister

Die Stadt Königs Wusterhausen beabsichtigt für einen Teilbereich des seit dem
28.04.1998 rechtsgültigen Bebauungsplanes II-1/92 „Steinbergsiedlung“ im OT
Zeesen ein Planänderungsverfahren durchzuführen.

Der Vorentwurf der „2. Änderung des Bebauungsplanes II-1/92 - Steinbergsiedlung“
des Ortsteils Zeesen für das Gebiet nördlich des Lärchenweges, südlich der Straße Am
Waldrand, östlich der Straße Am Krummensee (siehe Lageplan) wird gemäß § 3 Abs.
1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Zeit

vom 08. März 2010 bis einschließlich 22. März 2010

zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit offen gelegt.

Der Vorentwurf des Bebauungsplanes und der Vorentwurf der Begründung werden
während v. g. Frist im Bürgerservice der Stadtverwaltung Königs Wusterhausen,
Verwaltungsgebäude I, Schlossstrasse 3 zu folgenden Dienstzeiten öffentlich aus-
gelegt:

Montag / Freitag 9:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag 9:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch 9:00 bis 16:00 Uhr
Donnerstag 9:00 bis 17:00 Uhr.

Der Vorentwurf wird auf Wunsch erläutert und kann mit den Mitarbeitern des
Sachgebietes Stadtplanung erörtert werden. Äußerungen werden während der o. g.
Frist entgegengenommen.

Königs Wusterhausen, den 16. Februar 2010

(im Original unterzeichnet)
Jörn Perlick Siegel
Stellvertretender Bürgermeister

Lageplan zur „2. Änderung des Bebauungsplanes II-1/92 - Steinbergsiedlung“
im OT Zeesen

Bekanntmachung über die Auskunftserteilung zur
Bauabgangsstatistik 2009

Das Gesetz über die Statistik der Bautätigkeit im Hochbau und die Fortschreibung des
Wohnungsbestandes (Hochbaustatistikgesetz – HBauStatG) regelt, dass für den Ab-
bruch von Wohngebäuden auch die Eigentümer zur Auskunft verpflichtet sind. Mit
Ihren Angaben sichern Sie die Aktualität der jährlichen Fortschreibung des Wohnungs-
und Wohngebäudebestandes für die Stadt Königs Wusterhausen.

Melden Sie bitte deshalb als Eigentümer
· den Abbruch von Wohngebäuden bis 1000 m³ umbauten Raum,
· den Abgang von Gebäudeteilen mit Wohnraum (Wohnräume, Wohnungen)
· die Nutzungsänderung von Wohnraum
an das Amt für Statistik Berlin- Brandenburg

Die Erhebungsunterlagen liegen für Sie kostenfrei im Bürgerservice der Stadtverwal-
tung Königs Wusterhausen, Verwaltungsgebäude I, Schlossstraße 3 bereit.
Außerdem ist der Erhebungsbogen online abrufbar unter:
www.statistik-bw.de/baut/html/

Beachten Sie bitte, dass der Abbruch von Wohngebäuden mit mehr als 1000 m³
umbauten Raum bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen ist.
In diesen Fällen reichen Sie bitte den ausgefüllten Erhebungsbogen zur Bauabgangs-
statistik nur bei der unteren Bauaufsichtsbehörde ein.

Jörn Perlick
Stellvertretender Bürgermeister

Einladung zur Jagdgenossenschaftsversammlung
Jagdgenossenschaft Königs Wusterhausen/Zeesen

Jagdgenossneschaft Königs Wusterhausen /Zeesen, den 11.2.2010

Zur Versammlung der Mitglieder der Jagdgenossenschaft Königs Wusterhausen/
Zeesen sind alle Eigentümer von Grundflächen, die zum gemeinschaftlichen Jagdbe-
zirk der Jagdgenossenschaft Königs Wusterhausen/Zeesen gehören, auf denen die Jagd
ausgeübt werden darf, eingeladen. Die Versammlung findet am 16.3.2010 um 19.00
Uhr in Königs Wusterhausen, Ortsteil Zeesen, Gaststätte „Monis Café und Imbissstüb-
chen“ statt.

Tagesordnungspunkte
1. Rechenschaftsbericht des Vorstandes
2. Finanzbericht Jagdjahr 2009/2010 einschließlich Bericht Kassenprüfung
3. Bericht der Jagdpächter
4. Diskussion der Jagdgenossen
5. Beschluss Verwendung des Reinertrages 2009/2010
6. Entlastung des alten Vorstandes
7. Entwurf des Haushaltsplanes für das Jagdjahr 2010/2011
8. Erteilung des Zuschlages für die Jagdverpachtung
9. Informationen und Anfragen

Zur Überarbeitung des Jagdkatasters haben die Jagdgenossen vor Ausübung ihrer
Mitgliedschaftsrechte dem Jagdvorsteher alle zur Vervollständigung des Jagdkatasters
erforderlichen Unterlagen wie z.B. aktuellen Grundbuchauszug vorzulegen. Es be-
steht die Möglichkeit, sich durch eine andere Person (unter Vorlage einer Vollmacht)
vertreten zu lassen.

Die Versammlung ist gem. Satzung unabhängig von der Anzahl der erschienenen
Jagdgenossen beschlussfähig.

Der Jagdvorsteher der Jagdgenossenschaft Königs Wusterhausen/Zeesen
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Bezugsmöglichkeiten: Das Amtsblatt für die Stadt Königs Wusterhausen erscheint nach Be-
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Haushalte erreicht.

Druck: Druckhaus Schöneweide

Einladung der Jagdgenossenschaft Kablow zur
Jagdgenossenschaftsversammlung

Jagdgenossenschaft Kablow 18.01.2010

Einladung zur Versammlung der Mitglieder der Jagdgenossenschaft Kalbow

am Donnerstag, dem 15.04.2010 um 19.00 Uhr

im Bürgerbüro Kablow, Dorfaue
15712 Königs Wusterhausen

Tagesordnung:
1. Begrüßung der Anwesenden und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Rechenschaftsbericht des Jagdvorstandes
3. Finanzbericht des Jagdjahres 2009 / 2010 mit Bericht über die Kassenprüfung
4. Bericht der Jagdpächter
5. Entlastung des Jagdvorstandes
6. Wahl des neuen Jagdvorstandes
7. Beschluss des Haushaltsplanes für das Geschäftsjahr 2010 / 2011
8. Verschiedenes

Der Jagdvorstand
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